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alle im jeweiligen Fall gegebenen Beweismöglichbeiten müssen 
umfassend genutzt worden, weil nur, wissen über Wahrheit oder 
Falschheit einer Aus sc g e r i cht lg es _H ?. ndel n o rmcgl i c h_t .
Diese richtige Erkenntnis darf jedoch nicht dazu führen, daß 
im Einzelfall notwendige Maßnahmen zur Verhinderung feind
licher Aktionen, zur Beseitigung von Gefahrenzuständen ucw. 
unterbleiben oder sonstige möglicherweise politisch-operativ 
interessante Informationen nicht weitergeleitet werden, weil 
noch keine Gewißheit über die Wahrheit dieser operativ be
deutungsvollen Informationen besteht«
Die Untersuchungstätigkeit im Ermittlungsverfahren ist ständig 
schwerpunktmäßig auf die Aufdeckung weiterer geplanter Feind
handlungen oder anderer Straftaten, die Feststellung bisher 
nicht bekannter Feindmethoden, noch anhaltender begünstigender 
Bedingungen, Mängel und Mißstände, die Entlarvung und Irientifi 
zierung bisher nicht bekannter- Mittäter', Gehilfen oder Sympath 
santen usw. gerichtet. Insbesondere Anfangs phase der
Bearbeitung eines jeden Ermittlungsvaf’fehrens ist es unver
zichtbar, den Erkenntnisprozeß auf diese Fragenkomplexe zu 
konzentrieren. Untersuchungs&ffebnisse dieser Art, die im Rege 
fall vorwiegend aus den1 Aussagen des Beschuldigten resultieren 
können meist nicht, erst, langwierig überprüft werden, sondern 
sind grundsätzlich .^nlsß für die unverzügliche Information 
der zuständigen operativen Diensteinheiten, für die sofortige 
Veranlassung von schadensverhütenden Maßnahmen, für die Ein
leitung von ßberprüfungsmaßnahmen usw. In solchen Fällen 
die Forderung nach Gewißheit über Wahrheit oder Falschheit 
der Information in den Vordergrund stellen zu wollen, würde 
der wachsenden Verantwortung der Linie Untersuchung für 'die 
Erhöhung der vorbeugenden Wirksamkeit der Tätigkeit des MfS 
nicht gerecht werden. Zwar sind die in der Untersuchungsab
teilung gegebenen C'berprüfungsmöglichkeiten auszuschöpfen - 
in Abhängigkeit von der operativen Brisanz der Information 
jedoch darf dadurch kein Zeitverlust entstehen, der ein Unter
lassen erforderlicher operativer Maßnahmen zur Folge haben 
kann. Der zuständigen operativen Diensteinheit ist in solchen 
Fällen mitzuteilen, daß die betreffende Information bisher


